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Dle Klage wird abgewiesen.

ft.

Der Kläger trägü die Kosten dss Recfib$€fF.

ilt.

Des ütoll lst vorlätfrg geften $lo{rerheihlelsilng in Höhe ron 110 % dee Jewells
zu vollsfEokenden BElnages vortäufig voltslr€ckbar.
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Tatbestendl

Zwls$en den Partelen stär unter dem At<tenzeictren 14 U 87ig/00 eln Rechhstrrelt wr oem
Lantlgedcfit München lt und In arelter Inshru unFr dEm Aktenzeichen 21 lJ 2g7gt10vor demoberhndegeric{rt M{lnchen.anhängig. Kläger dleeee RecfitestuEtte war dsr tseklagte zu t). Ee.
klagtg der Kläger und Ddffrndderbeldagm aü hbsfge Beldagtä zu 2).In dtesem nsfrtu*t'eltfanu
am 27'M.2(N7 elne miindllche verhandlung \or dern ehzelrichbr der 14. ZMlkarnmEr süEtt, In
dem di€ Parblen des dordgen Recfrtestrelts htgencan Tellverglelch abechloseen:

"f.

Der tsaklagrte verpf,ldtbt sich, lGplen der rrorherdenen Ml@erhägn an den Klägervrodreter und /
oder dle Drlthulderbekl4bn eftreterin herauazugeban Zug um Zuä gegen ElnEkfit In dle In äffer
l, und ff. lm SchrtfteaE des BeHagten vomrr2.'r12oog b@zebnnaei ünierlagon

[.
D:r tsethgte gosEtt€t dem l(Hgerueroater und der DrlttrplderbektaotEnrrerheterln Eineicht fn
sänrtllche Ahnordner beteftnd dfe Hausverunhung dee Halrues ,
(3 bls4 L"Elbordner) blnnen elnern Monat*

Nach dem Erstlnstenzlicfren urtell legrte der hieslgo Kläger und dodge tseklagb geg6n dlE Ent-scheidung de Landgerlchh Berufurg zum OuerrJnOmg;cht-Münctren eln. frn Rahmen de Ee.
rufungnverhhrans führb dar 21- ZMlsEn* am 07.a220t1 elnE mündllche vertrandlung ctunh, Indsr verEchledone Erledtgrtertdärungen dar Parbien protokollie* wurden, Keln aeg#tanc der plu.
!ro{er$ e-ruärurEgl urar hlngqen der vorgbhend dtiErb reilverytetch wdenelÄrheiten
tl@ Protokolls ctlmerVerhandlung wlrrt auf da6 Pnbkoü des Oberfandqencfr-a München rcm07.a2'2an in dpn Belakbn 14u 6nsn6, dofr Bt€t 287 ble zgi a*rg genommen.

Gegörwärtlg voilshecrtt€ cror Eekrage zu 1) aus diesem vergrerch:

Mit selner vollshEctongsgegenklage wenrtet er sldr gegen den rrorgonanntgn veryls6h als Volf-streckungsütol und beantad welbr tlle Henauegabs des Titels. Er trägt wr, Oaeä ln dervorer-wähnlsn BenrfUngwerhendlung dsrauE dleeem üergnun reeüitpmnueÄnspructr esliens derAn-spruchinhaber filr erfedrgt erfiärt unnden sel. DEr Kää", wnuagb

t.

PFf-49ry.lurE au8 dern Tellvergleich gomöß Zlfiemt. und ll, des Lendgerichh Mfinchen n vom
27.04 2W7 frr unzuläeslg an erfilären.

lt.

Dle Beldagtan zu 1) untt 2) zu verurtelten, die volletseokhem Ausferügurp.des Teilverylelc*rs ausdem Tenmin wmZT.M.Ml an den Kläger harauszugeben.

Df a Eeklagüen bmnfugen:

Dle Klagnabzmnrulsen.

sle taggn rrqr, dees die Erfüllung dor Aneprüche Eus diesem Telhergbfch, nemenülctr olne voll-
sffindlge Erfilllung, @arsffiofundsn habe, noch dl€ erldärturorden sel.

-r
- Selte 3 -
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Dqe @richt hat Bafiele orfioben durch.echrffrllchE Vemehmung de Voreirhendon RlchterE am
Oberlandeegerlcht
als Zeugan soürie des Bekfagbn iu 1) als Pqrtel. Hlnstchüicn des Ergebnloses dEr Bawebauf-
nEhnp wlrd auf dle SlEungsnldereohrifrEn vom 13.08.2014,24.09.2914 sCIwl€ rtie whrlfilcha
Aussage des vorsnzenden Rlchtsrc sm oberlandeegeficht lvom 30.04.2fia Buug
genommgn.

Hlnelcfrtllch der näheren Damtellung dae Sacn- und SbelFhndes wl6 ar.f dle garuecfrelten
Schdflsätse urd dlo $lEungsnldersdrrlften und die s$dfdiche Auesage des Zeugen; '. Bs-
zug gonommon.

Entschefdungsgründe:

Die-aläaefe l(age enrlee sloh ale unbegrändel Dle taBächnchEn voraupsetamgen fürdle Un-
zuläsolgeftlärung der ä*rangsvnllsFmftung etue tlem strsitgesnatändllchen renÄrgbt*r kann
vom Gerfcht nlotrt fes{eFltt wsrden.

Nach $ 767 A@E 1 sfnd Einwendungen, dle durctr das urtetf, hler den vaglalch &Fbeßtellbn
Ansprucfr selbst befiefrnd, von dem Sahuldner lm Wege der'Klage berm p-mzessgänche Oesemteniechharges,.hler dee Lardgeflffits Mtinchen ll, gettendä machen ig zöi'Ab"ru r
zPo). Der Refib€meft Mt aber niolrt anr Feabbttung eorc[er irrumndungen g#nrl
soutelt Elctr der Käoe1 auf elne_Bestäugung des Beklagtenvertret€rs an i) vom 02,06, und03'06'2mB bsruft, lst s€Jtorls ds Bekfagten zu tl argeshnäen, dass Unterhgen erhahbrr uprden
elno' Aus dleeerr Bm€tigungen gsht aler nlcht ir"ror, oä.e oämn ob Verpnichtungon aus oem
Tellverghicfr als Erlällt qultüert urcrden eind. Der Bektagte * i1 ,*i.t anrecfrt darauf hin, dassslch hiemus eine Ehsloht ln sämtlidte Aktenordner, oetrerend db x"rsroryrar*ngllo Flau6gs

-,nictrterglbt

At'tch hlrubhtllc*r der Vorgänge in dar Eerufi,rngoverhandlung wr dem Oberlandesgericht Mgr
chen tom 07.a2-2011 lrsnn kein gactrverhalt grtg""büt **rü*n, der den ln dem arftegrnonen
Telhrcrglaictr beulkundetEn Ansprucfr derBeHagüon zu Fall brlngt.

Das ftotokoll dleser Shhurg enthält kslne Erwähnung diesoo TeltvergteMs. DIes lst auclr ntctrt
urclter ühenEechend, unll dle durcfr den Teltvergtebn ge'qetb Materle rnft Abschluss dlesog
veru[elchs au8 dem FPry$*q äus€senbden Bt uno cehär |m uß}bren Ffigang des Reohb'
stafis keino Noturcndigkelt beetah! auf dleeen vergbk*r arnjckzukommen.

Aber audt aus sonstigen GrtindEn M kaln EadrvefraltfustalBtellen, derzum Ertibchen d8 üfu-
flerbn Anepruchs filhrt von den angehörten Berselgpergonen hatten weder dsr zeuge(I
rych lql Eeklagrte zu l) elna Daretellung gegeben, dle igendatne auf dtE Verpfltchtuig€n aus
dem Tellverglalch beogcne Erklärung oer BatoegmsnEeiti n darn ftqllohen ierrnln ,mr aemobedandmgerlclrt Münchan bogrtlndEn köryrte. ?üm etnan llegi der Zetpunttt dieEer Benrfr,rngs-
veüendlung schon mehrcre Jahra zurück, Es lst In dern prototio[ der Berufungovedrandlung kel-ne dimheatlgllche Erklärung aufgrenommen, so dass auc*r dag probkoll als Gedäfit'rts|3tüteB
ausschefdet. Hlnslohüfch des zougonllnt daan In Rechnung zu aüellefl, dass dlesartn deräpfschenzeit weftelp verhandlungen ar trI-rEn hgt6 und andere Äe"rtmreite zu bearbelten hatte' so dass äs gqnz natllrtldr ist, dass er an dtesen Recfrtggttslt kelnE Erlnnerung hut, diE als
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Urttundabeqrrün dar Geschäflgstelle

Grundlage für tsagffihlge gericfitllch€ Feststäflungen deo Gerlchb dienen könnm'

Hilzu lcomm1 däs mlt Absohlues des Tellvergleichs diess MalErle des umprtlngllcfien Sbdb

der par6len nlc{rt mehr Gegens'tand des Retfttsstr€ite ullar und som[ kelna Vennlaesung dee

Gartdtts heshnd, sloh mlt oiesEi Matsrle ausainandgr zu eeEon, e8 sel denn lm Rahmen Elner

ahgchllaßenden güsldren Elnlgung der betelllgten Parteien, stoar 68 aber nicht gekomrnen lst.

tler Beklagb arly wtoerum-fon'ne doh bsi elner Vemahmung nacfivollzlehbat nioltt an Eln"

zelheftan Oes n6aug dleger Eerufungsrnrhandlung erhnern. Aus eelnon tsekundungen auf dle

Vorhalb der Klagesetb geht ledocfr hervor, das er den tltulbrten Anspruoh welter verfolgen

röd,rd. ünur"fn-strrrrü neseil arrlsc*ren dem Zeugen t und dem Beklagten zu 1)l+

dlglicfr dedn, daEg der kagor lrr der Benfirngsverhandlung aue eolnem Schrlftssts vom

zd.otnll ptar 283 bts 286 der betgeagenen Akten 14 u 671d06) den Text_selt9 I verlesen

iuf üner den wefi€ren Ablauf trennetrt hingegEn Diesens unbrden bste{llgtEn Beweloperuonen.

Hlnslchülch d€r BsileiMrdlgung lst baufrelbn, dasg semtlide Betefl$en b€l ihrgn Angaben

hoohmoüvlert erschelnan. at Oernmtchtlgen i.Et ußlbr dle ln Betracht kommende recfiülche

euallt6t dleser Erklärurgen In der Berutungeverhandlung. Eins Erldlgbrklärung komffit nlcht In

BEfacnt wo1 dle ln rlEm Tellverglelch geruelb Meterle nlcht mehranm $tofrdes RachbsfrElts

geh&te. In Betracflt komman elne bloßa Wi,essnsh€nauptng des Beklagteil au 1) oder eln nqia"

nvrgg ScnuHanEil<enilnls. Eln negaffres schutdanerkenntnis kann nldrt mlt der erforderllchEn Ge'

nar.dgkelt frsüSesfrEllt wtsrden, tercü fuonrelt de mögllchen Erhlärungen dm Belda-gten zu 1) nicht

den erforderlldren Bezug auf den Tellvergleich aufrffiben, Ftlr ehe WsEens€rklärung udederum

lst auch elna elnfache Erklärung des Bel{agiten zu 1), sel op odar nein, viplzu unbeümmt. Ein

weltergr Bachverha& der ainEn ElnwanO gegen dat Anspruch selbst bqr{lnden körtnts, bt wder
rnrgehagen geschwelge denn nachgeuiesen.
oeiscüfrsÄu oEs KAgere vom tq.t0.2014 wude anr Kenntnls genommen, führb aber nlc*tt zu

ärrut-Eno"r"g der rn*tretdung.
DIE Zrgestshgng etner Leie[rng Zug- um Zug ist Eln Nachgeben gegenübor dem unbedlngüen Kla'

genegÄren und Oah"r etn Nadrgeben lm Slnne elnes Vergleiche. lm äbrigen wlrd an der vorge-

nommsnen ts$ei$fftlrdlgung betgehaltFn'

Kosten: $ 91 FO.

vorlär.rflge vollsbeokb$l(eh $ 709 zPo-

gez.
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In dem Zivilrechtsstreit

wird be.antragt,
das Urteil des Landgerichts Mtlnche,n II mit dem Ge-
schäftszeiche,n 2 O 3750/L3 abzuändern und

(1) die Vollsteckung aus dem Teilveryleich gemäß den
Ziffem,I und tr des Landgerichtes Mtlnchen II vom
27 .04.2014 fflr mzulässig zu erklären sowie

(2) die Beklagten und Berufungsbeklagüen zu I tnd2 za
venrteilen, die vollstreckbare Ausfertigung des Teilver-
gleichs von27.A4.2004 an den Kläger herauszugeben.

Hilfsweiss wird beantragt

das Urteil des Landgerichts Mllnchen II vom 15.10.2014
mit dem Geschäfuzeichen 2 O 375A/ß abzuändern und
festzustellen, dass

(3) der am27.A4.2007 in der mttndlichen Verhandlung vor
dem Einzelrichter der 14. Zivilkammer des Landgerichtes
München tr zustande gekommene Vergleich keinen voll-

SpK Wetzlar Konto 230 010 19 (Bl2:515 500 35) IBAI{ DE 9451550035008m10t9 (SMFT.BTC: HELADEFIWET)
Steuernummen V20 812 6()l E3 - EMait kurdeidoehmer@online.de - Int€rnet mainlaw.de & leitsatzkormentr.de

/ 5'4V h frS
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RATrorfe Döhmer - DAV-Ausbilder
Strafverloldiger
Fam& Arbeiß-, Polizei- und VersammlugsR
Mitglid dcr DAV-Abeirsgemeinsohafr€n
fu Verkehrseoht und Vemicherungsnecht

351t90 Gteßon' Blelchstr.34 (Parken lm f,ol)
Tel z064l"tfl5il94lFlxll579-31
in Kooperatlon mit
RAen Uta Stelnbach* & Axel Steinbach**
Fachanrvgltin frr Fmilten- & Medizinrec.ht *
Faohmwalt frr Verkebmecht +f
35619 Braufels, We{zlar€r Str. 1

Gieße4 4.Dezeanber20l4

Sashb€arbeiter: RAE)öhmer

Alüenzsichem: 2l-14100160 sg
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streckungsfähigen Inhalt hat und

(4) deshalb die Zwangwollsteckung aus diesem Ver-
gleich unzulässig ist.

Berufungsgründe:

Das Urteil des Landgerichtes Mtlnchen II vom 15.10.2A14 ist unrichtig. Zuunrecht

ist die zulässige und begrtlndetet Klage abgewiese'n worden.

1.

Gegenstand des Verfabrens ist ein Vergleich, der am 27.M,2007 in der mündliche,lr

Verhandhrng vor dem. Einzelrichter der 14. Zivilkammer des Landgerichtes München

tr zustande kam. Dieser Vergleich hat folgenden Inhalt:

I. DerBeklagte ( i) verpflichtet sich"

- Kopien der vorhandenen Mietverträge

an den Klägerverfeter und / oder die Drittrriderbeklagtenverfeterin (|_

| ' 
)herausangebenäugvmZuggegenEin-

sicht in die in Zitrer I. und U. im Schriftsatz des Beklagten vom 02.11 .2AA6be'
zeiohneten Unterlagen.

II. Der Beklagte (t -,) gestattet dem Klägervertreter und der fXittwi-
derbeklagtenverheterin Einsicht in

- sämtlicheAktenordner betreffend die Hausverwaltung des Hauses

binnen einemMonat.

Es ist unzulässig dass die beiden Beklagten bzw. Bertrfungsbeklagfen auf diesen Ver-
gleich die Zwangsvollstrechrng gegen den Kläger bzn Benrfimgskläger Meiben.

Die Beklagüen befinde,n sich offensichtlich im Bsitz einer vollsüeckbaren Ausferti-
gung dieses Vergleichs mit Zustelhmgsbescheinigung. Dabei verwundert es bereits,
dass diesbeztlglich keine Vollstreckungsklausel erteilt worde,n ist.

Der arr 27.04.2007 zustande gekommene Vergleich hat nämlich keinen vollstre-
chrngsfähigen Inhalt. Die fehlende Vollsteckbarkeit des Titels kann der Kläger im
Wege der prozessuale,n Gestaltungsklage analog 9767 ?O feststellen lassen.

Die dazu vom Benrfungskläger banv. dem UntemeichnEr zusammengestellte Recht-
sprechung wird wie folgt zitiert:

o (3 bis 4 Leitzordner)



(a) '... Die Erinnenrng ist nach $ 766 Absaa 1 Safrz I ZPO zulässigud auch b€'
gru"O.t Die allgemeine Zwangwoltstreckungworaussetzung eines bestimmten und

aamit vollsüechmgsfähigen Tltels liegt nicht vor, weil aufgrund derAnrecbruneB-
klagsel die zu voüsteckende Forderung nicht himeichend bestimmt ist" Ein Titel ist
nr:r dann bstimmt genug rmd zur Zwangsvollstreckqng geeignet welm er denAn-

spruch des Gläubigärs ausweistund InhaltundUmfang derLeishmgspflichtbezeich'
net. ...n (AGAugsburg, Beschluss vom 18.02.2013 - I M 30115/13)

(b) "... bb) Dem zweiten - selbstständigen - Klageantrago mit dem die Hrausgabe
von Daten und Unterlagen verlangt wird, die zum Heimbetieb erforderlich sin4 und

der keineswegs dss Schicksal des erstenAntagss teilen muss, häne das Landgaicht
indes nicht strafigeben dltfen. Er ist allerdings keineswegs überflüssig weil es inso-

weit - ebenso wie etwa bei den Baurmterlageir ftr ein Hausgrundstück (vgl. dazu Pa'

landtlEllenberger, BGB, 68. Aufl., $ 97 Rdn. 11, m.w.N.) - nicht um Zubehör der
vollstreckungsrmterurcrfe, ren unbeweglichen Sache geht" das nach der Rechf,spre-

chung des BGII, Beschl. v.74.02.2003 - D(a ZB l0l03,itnis-Rdn. 7 (BGH-Rp 20f,3'
707 = AdR 20M,734) bereits ohne besondere Erwäbnrmg im Titel der Vollstre-

ckunpmaßnabme unterliegL

(1) Daten an sich könne,n schon vom Grundsatz her lediglich Gegenstand eines Aus-
kunftsanspnrchs sei& der von der Klägerin imhier vorliegende,lr Rechtsstreit nicht
gelteird gemacht wird. Bloße Informationen, die nicht oder noch nicht in körperlicher
Form vergegenständlicht wurde,n, sind keine Sachen im Sinne des $ 90 BGB und un-
terliegen deshalb nicht der Herausgabevo[streckmg nach $ 8$ ZPO. Anders verhält
es sich avar mit den jeweiligen Dafenträgern; die zum Betrieb eines Alten- und Pfle-
geheines notwendigenUnterlagen sind areifelsfrei körperliche Gegenstände. Dabei
handelt es sich aber um mehre,re selbstständige Sachen, von denen jede einzelne -
ähnlich wie bei dinglichen Verftgrrngen - konlret bezeichnet werden musrs, rm im
Rahme,n der Zwangwollsfiechmg ohne weiteres identifizierbar zu sin (vgl. dazu
OLG Köln" Beschl. v.27. QE.|WZ - 7 W 35192, OLG-Rp Köln 1992, 4M: VersR
1993,75M, jruis-Rdn. 9 f.; femer Brox/Walker, Zwangwollstreckungsrechf E. Aufl.,
Rdn" 42 ff.; Musielak/Foerste, ZPO, 6. Aufl., $ 253 Rdn. 3Z;I}.tun in Thomaslhrtzo,
nO,27.Aufl., Vorbem" $ 704 Rdn. 16; Zö[er/Crreger, no,n,Aufl., $ 253 Rdn.
13c). Dass fu die Begrtlndung von schuldrechtlichenVerpflicbtungen" wie sie hier
beispielsreise in $ 12 Abs. 2 uod 3 des Pachwertrages enthalten sind we,niger sfren-
ge Bestimmtheitserfordernisse gelten, ändert daran nichts, weil die Beseitigung von
Unklarheitennicht de,m Zwangwollsteckrmgsverfabmr vorbehalten bleibEn darf,

(2) Die betiebsnotwendigen Unterlagen stellen ferner keine Menge bestirnmter be-
weglicher Sachen nach $ 883 Abs. I nO dar. Hienmt€r sind zu verstehe, r einerseits
Sachgesamtheiten(vel. Z0llerlSt0bet,ZPO,27.Avfl., $ 883 Rdn. 3) md anderereeits
mengenmäßig bestimmte Sachen aus einer greifbar bestimmten Gesamtheit (vgl.
IlarünanninBambachllaüerbwh,DA,66.Aufl., $ 883 Rdo. 3 f.). Eine Sashge-
samtheit liegt nur vor, rrenn mehrere selbstständige Sachen im Verkebr unter einer
einheitlichen Bweichnrmg zusammengefasst und deren Wert und Funktionsfähigkeit
ürch ihre Vollständigkeit und frmktionelle Verbindung mitbestimmt werden (vgl.
Palandt/Ellenberger, BGB, 68. Aufl., Überbl. v. $ 90 Rdn- 5). Das tift auf die hier
hemusverlangteir Unterlagen offensichtlich nicht ar- Sie sind auch nicht ldiglich
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mengenmäßig konlretisiert. Die Klägerin hat allenfallsAnspnrch auf ganz individu'
ell bestimmte Urkunde,n. Um welche es sich dabei im Einzelnen handelt und ob sie

sich im Besitz der Beklagten befinden, ist zwisohen den Parteien streitig. Deshalb

hilft die beispielhafte Angabe, dass sioh danrnler nicht näher bezeicbnete Wartmgs-
undVersorgrmgwerffige, Pflegedokumentationenund Wartungsprotokolle befinden

sollen, ebeofatls nicht weiter, den rmHaren Sammelbegitrder zum Heimbetrieb er-

forderlichen Unterlagen auszufrllen. Erst recht kann im Vollsüeckungsverfahren

nicht geklärt werden, ob es sich um bestehende Ben'ohner- und Penonalvertäge
handelt. ..." (OLG Brandenburg, Urteil vom 28.10.2009 '3U 46109)

(c) "... Die Belege, die derAuskunftspflichtige g€m. $$ 1580, 1605 Abs. 1 BGB vor-

zulegen ha! milsssn im Klagannag genau bezeicbnet werden (BGH FamRZ 19E3,

454; KalthoenerlBtlthrer, aaO, RdNr. S37).Üremicht zur genllgenden Konkretisie-

nmg folgt aus $ 253 Abs. 2 Nr. 2 ?O. Nur eine genaue Bezeichnuqg der begehrten

Belege ermöglicht es dem Gegner, zu prtlfen, ob er denAnspnrch anerke,nnen oder

sich gege,n ihn zur Webr setzen will. Der Klagantrag muß einen vollstreckungsfähi-
gen Inhalt haben DieAuseinandersetzung darübero wie weit die Vorlegungspflicht
geht, darfnicht &nch eine unbestinrmte Antrags- und Urteilsformel in das Vollsüe-
chmgsverferbren verlagert wenden, da dieses atrf die Entscheidung solcher Streitfra-
gen nicht zugeschnitüen ist (BGH FamRZ 1983,454). DerAuskunftspflichtige bat
seine Einkhfte nicht irgendwie zu belegen, sondern über sie bestimmte Belege vor-
zulege,n Das bedeute! daß Klagantrag und Urteilsformel die vorzulegenden Belege

im einzelneir so bestimmt bzeichnen mllsse,n, daß es dem Gerichtsvollzieher mög-
lich ist, sie aus anderen Unterlagen auszusondem und dem Kläger zu übergeben. Der
Berecbtigte hat nicht ntn Anspnrch auf Einsichtnahme in die Belegg sondern auch
aufüberlassung derselben (Arens/Spieker, FamRZ 1985,121,124:andercAnsicht
MüKo-Köhler, BGB, 2. Aufl., $ 1605 Rd. Ziff. 10). Dies folgt daraus, daß $ 1605

Abs. I BGB allgemeinbestimmt, daß Belege vorzulegen sin4 somit keine entspre-
chenden Einschänkrmgen auf Einsichtnahme enthält wie zB. $ 809 BGB, wonach
'die Sache anr Besichtigrmg" vorzulegen oder "die Besichtigrrng gestattet" wir4 oder

$ 810 BGB, wonach von dem Besitzer einer Urkunde ndie Gestattung der Einsicht"
verlangt werden kann" Ist dem Gegner - wenn auch nu vorilloergehend - die tatsäch-
liche Gewalt über eine vorzulegende Urhrnde zuverschaffe,n, dann ist derAnspntch
nach $ 883 Abs. I nO zu vollshecken (so die hemschende Meinung, vgl. OLG Köln
NJW-RR I 988, I 2 I 0; OLG llamm NJW I 974, 653 ; Baumbach/Lauterbacblllart-
mann, no, &.Aufl., $ 883 ZPOAnm. t A; Steir/Jonas&1tlnzbergonA,20.Aufl.,
$ 883 ZPO Rd- Nr. 12;AK-DO-Schmidt-von Rhein, $ E83 ZPO Rd. Nr. 4;
Brox/Walker, Zwangwollstrechrogsrecht Rd. Nr. 1M7; Rose,nbeqglcauUSchilke,n"
Zwangwollstreckungsrecht$70Anm.I I4jeweilsmitweitere,rHinweisen). ..."
(OLG Stuttgart" Urteil vom 12.06.1990 - 18 LJF 94lW)

(d) '... DerAntrag zu f . ist inds deshalb mzulässig, weil er nicht hinreichend be-
stimmt ist, $ 253 Abs.2 Ziffer?ZP0

Der Kläger bat weder im Klageantrag noch in seine,n Scbriftsätzen die Urhrnden ge-
nau bezeichnet, zu deren Vorlage der Beklagte verurteilt werden soll. Er halzutw -
gemäß Schriftsatz vom 8. Juli 1988 - gebeten, im Urteil die vorzulegende, r Belege
anzumnrcn" damit sich in der Zwangsvollstreckung keine Schwierigkeiten ergebe,n.

Welche konlret bezeicbneten Belege der Beklagte im einzelnen vorlegen soll, hat der
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Kläger indes auch hier nicht angegeben.

Es Marf im Sftitfatl keiner Entscheidung ob de,m Bestimmtheitserfordemis des $
253 Abs. 2zitrer2/}l} dann genügt isg wenn herauszugebende Urkunden oder vor-

zulegende Belege nrnihrer Gattmg nachbezeicbnet sind, an'ischen den Parteien

abr-kein Streit damber besteht, welche Urkunden im einzelnen von dieser Bezeich-

nung erfaßt sind. Denn so liegt es im Sheitrall nicht. Viebnehrhat der Beklagte dem

Kläger unsteitig - im Termin vom29. Juni 1988 - einen Hefter mit Unterl4gen (18

Blatt) übergeben Um dem Kläger Crelegenheit an Prtlfimg dieser Unterlagen zü ge-

beru ist die Sache sodann vertagt worden. Mit der Vorlage der Unterlagen in dem er-

wähnten Hefter bat der Beklagte denAnspruch auf Vorlage von Belegen jedenfalls

teilweise erfrllt Jedenfalls vom nächstenTerminarmllndlichenVerhandlung an

hätte es daher der genauen Bezeichnung derjeirigen (weiteren) Belege oder Unter-
lagen drnch den Kläger bedlxft, deren Vorlage er noch beansprucht Denn 4s3 rlsnn

könnten die Belege in einem Urteilst€nor so genau angegebeir werden, deß aus ihm

durch Wegnahme der Belege bim Schuldner vollsreckt werden könnte.

Daß derKläsergebeten hat eine hinreichend genaue Bezeicbnrmg der Belege imUr-
teil vorzunehme,n, vermag die fehlende Bestimmtheit des Klageantrges nicht 

^rer-setzen Denn es obliegt zunächst der Hagende,n Partei, nicht dem Gericht dEn Ge-
genstand dererstebtenVenrteilung so genau anargebe,tu daß erbei einer Zwangs-
vollsüehmg aus dem Urteil von anderen gleichartigen Gegenständen hinreichend
sicher untenchieden werden kann,

Duroh das Erfodemis, im Steitfall auch die vom Schuldnervorzulegenden Belege
hinreichend ge n zu bzeicbne,n, wird der Gläubiger eines Anspruchs auf Rech-
mmgslegung nicht unzurnutbar beschwerl Denn erhat gegenüber de,m Rwhen-
schaftspflichtigen auchAnspnrch aufAuskrmft, welche Belege ert€ilt worden sind.
Jedenfalls nachdem er dieseir Auskunffsanspnroh geltend gemacht und nofalls im
Wege der Zwangwotlstechng durchgesetzt hat, kann der Gläubiger die Urknden
in einer frr die Zwangwollstrechmg hinreichenden und daher denAnfordenrngen
des $ 253 Abs.2 ?O genügenden$/eise bezeichnen. Darauf daß eine mlche Be-
zeichnung hier fehlt und derAntrag zu l. somit unzulässig ist, hat schon der BeHagte
hingewiese,n. Der Kläger haf den Antrag zu l. gleichwohl auch nach Vorlage jden-
falls eines Teils der beanrspruchten Belege durch den Beklagten nicht näher prazisiert,
sondern unverändert afiecht erhalte,n. DerAnhag zu f . ist daher abzuweise,n" ...n

(OLG Költr Urteil vom 12.10.1988 - 2U 149/87)

(e) "... l. Das Beruflmpgerich! dessen Entscheidung in FamRZ 2003,692 f. veröf-
fentlicht rst, hat den Übergang von derAbänderungsHage zw Vollstreckungsgegen-
Hage angeregt und frr sachdieirlich gebalte,n, weil der Vollstrechmgstitel infolge der
unbestimmtenAnrechnungsklausel keinen vollstreckbareir Inhalt habe und eineAb-
änderungsklage nach S3n reO gegen einen solchen Titel unzulässig sel Hingegen
babe derKtäger ein schutzwtlrdiges Interesse dann, die fehlende Vollsfieckbarkeit
des fitels im Wege der prozessualen Gestaltungsklage analog g 767 ZPO feststellen
zu lassen ...o (BGH, Urteil vom07.l2.2001 - )OI ZR 94/03; ebenso OLG Zwei-
brücken, üteil vom 12.10.1989 - 5 LJF 16189)

Die vom Kläger erhobe,ne Klage ist unter diesen Umständen zulässig und begrtlndet.
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Hier kann jedenfatts der Erfolg nach Maßgabe des Hilßanüages nicht ve'rcagt wer-

den. Der steigegenständliche Veqgleich ist nicht hinreichend bestimmt (siehe auch

Zöller-Grega,ZPO,28A.,Rz 13 c zu $ 253).Es ist anr Zwangsvollsteckung nicht
geeigne! weil er denAnspnrch der beklagten Gläubiger womöglich arvar ausweist,

aber den Inhalt und den Umfang der Leisnrngspflicht nicht hinreiche,nd bestimmt be-

zeicbnet (Zö[er-Greger, a.aO.).

Die Mietverffige, von denen Kopien herausgegeben werden sollen, hätten kontrset

bezeichnet (Datue Metparteien, Metgegenstand usn'.) werden mllsse'n. Erst recht
grlt das flir,,sämtlicheAktenordner beüeffe,nd die Hausverwaltung des Hauses Enhu-
berstraße 9 in München'.. Diese hätten ebenfalls genau bescbdeben werden mtlssen
(Jahreszahl, Ausseheno Beschriftung, Farbe,Inhalt, Anzl,hl usw.), weil derUmfang
des Rechts auf Einsicht in diese Unterlagen andernfalls nicht hinreichend bestimmt
werde,n könnte. An den himeiohend bestimmten und ftr eine Vollstreckung taugliche

Bezeicbnung fehlt es in dem steiQegenständlichen Vergleich.

Drnch eine solche Wtlrdigrrng werden die Beklagten keinesfalls scht$zlos gestellt.

Ihn wäre es nämlich ohne weiteres möglich gewesen, den ihnen insoweit zusüehe'nden

Auskunftsanspruch geltend zu ma,cheir. Nach Erteilung derAuskunft wtlre es ihneit
ohne weiteres möglich gewese& die henus verlangten Unterlagen himeichend be-

stimmt zu bezeichnen (Zöller-Greger, aa.O.).

Soweit es um die Zwangsvollsteckung gehq kommt es nicht darauf an" ob die Partei-
en wussten, welche Verüäge und Unterlagen gemeint sind bar. \ilaren. Maßgeblich
ist vielmehr die Sicht des Vollsfiechmgsgerichts bnr'. des mit der Herausgabevoll-
streckung beaufuagten Gerichtsnollziehers.

2,
Es wird außerdem darauf aufoerksam gemacht, dass der Bekl4gte an 1. einen Erb-
teilkaufrerfrag abgeschlossen hat. Dieser dati€rt vom 25.02.20 1 1. Der Erbteilkaufrer-
trag wird dem Gericht in derAnlage als Kopie vorgelegt. Gemäß der Ziffer tr 6. de
Erbteilkaufuertrages waren Besüandteile derVereinbarung Mietverräge, die dem Ver-
feter der Erwerberin während der Beurkundung tlbergeben worden sind (Seite ll des
Verhages):

tsol dsc reotsllta gsrA$ EaFl'CeL I. 8itrfgr 2' lte' e'
hsü^doilt m atrcrh ns aln tsEbrtm{1{6qtüe' 88d11dur Ei'o-
hEltoa süod Y8eLetsB' EoFtEr d€a $Eet$ltüegu - E.'weat

b€tß lqBrär$ü€s rrrptüEnalgD - E!.E.f dS iElr€sn gbosgebos

sogdsn. hr VFr!&|:.tar erhl8rt'3 4sea'lh sri'oltt bchntlt
lö8, dass lftäüsqsfFtgode (äuEnafmal MLeEer I ' t

€b€teürelir X€ohtdatFegt!.ghs1?en ß'.t' del ldletsgn eü6adÄE
gtnd odBs s|[rctll.ctrE NoFenaFggdo$ Eu ds|r l4istvaEtlgBg€o
geteoffan l'luil€n Saw. baotehen sder ltEndlgua{sl ttu} !fs6-
lsäqg€r tsllgRgFnaerr o!.sd. Ib! gegLäufetr wt'rd obrr'a gtrsgf,s-

msg dos rrr$€err Äb beues bat &bechluse aeuor ldlEtrer-
tlggrE a8cbt |ni?gl.rFa|l.
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Erbteilkaufrertag v om 25 .02.2A11

Die Übeqgabe der Mietverfäge erfolgte anlässlich des Tirmins der Beurkundung

vam25.02.2011an den Verheter der Enrerberin durch den Berufungsbeklagten zu l.

Beweis: Erbteilkaufvertag v om 25 .02.2411,
Zeugnis der amtierenden Notarin

Die arr 25.02.201L tlbergebenen Metvermäge betrafen das Objekt
i'

Beweis: wle vor

Der im Erbteilkaufrertag enthaltenen Klausel kann ohne jeden Zweifel e,lrtnommen

werden, dass sich der Beklagte nt L. ntmzeitpunkt des Abschlusses des Erbteilkauf-

vertrages im Besitz der nun von ihm vom Kläger heraus verlangten Mietverträge be-

fand. Diese Mifierffige gab der Beklagüe zu l. während der Beurkundung an die
Erbteilkliuferin weiter. Wie der Beklagte zu 1. unter diesen Umständen auf die Idee

kommen kann, er könne gestätzt auf den Vergleich vam27.04.2007 noch die
Zwangsvollstreckung gegen den Kläger beteiben, ist nicht nachvollziehbar.

Dyt Zwangwollsfieokung steht außerdem entgegen, dass den Berufungsbeklagten
u.a-wegen des am 2i.AU;ALL beurkrmdeten Ve,ffages keine Rechte an dem Objekt

sammen mit ihre,lr Erbanteilen an die Erwerberin ilbertr4geir. Allein deshatb könneir
sie aus dem Vergleich gegen den Kläger kein Reclrte mehr herleiten. Die Berufrmgs-
beklagten verlor ibre sämtlichen Mteigentumsanteile bereits durch die am
25 .rc.2010 erklärte Aufl assung.

Beweis: Crrundbuchauszug in Kopie anbei

Wegen der weiteren Einzelheiten wird auf den Inhalt des Grundbuchauszuges und
des Erbeilkaufuertrages Bezug genommen.

3.
Die weitere Begrtlndung der Benrfirng muss sich der Berufirngsklliger ausdrtlcklich
vorbehalten. Eine abschließende Begründung der Benrfung wird erst möglich seiu
nachdem dern Untcrzeichner, dsr am Verfahren in I. Instanz nicht beteiligt gewesen
ist, die beanhagfe Einsicht in die Gerichtsakten gewäbrt werden konnte. Es wird da-
her beanf.ragt,

die Berufirngsbegrünfungsfrist zunächst um einen Monat
bis zum 26.01.2015 zu verlängern.

OÖrrMER
Rechtsanwalt

1.

2.

zu. Das Mteigentum an dieser Immobilie haben sie an-
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In dem Zivilrechtssütit

Mankt sich er Unterzeichner zunächst dafür, dass ihm doch noch die Gerichtsakten
zur Einsichtnahme ilberlasseir worden sind. Die verspätete Rtlokgabe derAkten be-

darf der ausdrilcklichen Bitte um Entschuldigung. Krankheitsbedingt standen dem

Untemeichner voritbergehend keine Mitarbeiter zrn Verfllgung, die die notwendigen
Kopierarbeiten hätten erledigen können. Der Unterzeichner selbst war aufgrund meh'
rerer aurlwärtiger Termine kanzleiabrresend. Deshalb konnte,lr die Akten erst mit Be-
gteitschreiben vom 02.02.2015 an das Berufungsgericht zurilckgesandt werden Inso-
fern wird um Nachsicht gebeten.

Nach Einsichuratrme der Gerichtsakten kann nunmehr die Berufung ergänzend wie
folgt begrtlndet werden:

1.
Die Beklagten können ihre Rechtsverteidigung im Berufirngsverfahren nicht auf den

Inhalt des Beschlusses des Landgerichtes Mtinchen U vom 25.08.2011 stiltze'n. Die-
ser Beschluss ist unrichtig.

In dem stritgegenständlichen Vergleich verpflichtete sich der Kläger, Kopien vor-
handener Miewermäge herauszugeben. Die Vollsüeckung aus einem auf Herausgabe
gerichüeten Titel erfolgt naeh $$ 883 ffZPO. Die Erzwingung der Herausgabe von

$pK Wetrlar Konto 230 010 t9 {Bt 2:515 5m 35) IBAN DE %5t5500350023001019 (SWIFT.BIC; HELADEFIWET)
Steu€rnummer: V20 812 601 83 - EMaik kanzlei-doehmer@t-online.de - IntemeL mainlaw.de & lsitsatzkommsntar.de
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Sacheno zu denen auch Miefferftäge gehören, unterliegt dagegen nicht der Bestim-

mung des $ 8E8 ZPO. Dieser regelt die Erzwingung einer Handlung, die durch einen

Dritten nicht vorgenonunen werden kann und ausschließlich vom Willen des

Schuldners abhängt (statt vieler OLG Celle, Beschluss vom 24.01.1995 - 4 W
304194).Nichts anderes ergibt sich aus den einschlägigen Kommentaren zur Zivil'
prozessordnung.

2.
In der Berufungsbegrilndungsschrift ist bereits im Einzelnen dargelegt worden, dass

der streitgegenständliche Titel - Vergleich - keinen vollsfeckungsfühigen Inhalt hat'

so dass r.non keine Klausel hätte erteilt werden därfen. Zur Durchführung von Voll'
steckgngsmaßnahmen nach $g 883 ffZPO ist es erforderlich, dass die herauszuge-

benden Sachen im Einzelnen so genau bezeichnet werde& dass ein mit der Vollstre-

chrng beauftragter Gerichtsvollzieher sie identifizieren kann. Von einer himeichend

bestimmten Bezeichnung der herauszugebenden Mietverüiäge fehlt es in dem Titel,
aus dem heraus die Beklagten gegen den Kläger die - untaugliche - Zwangsvollstre-

ckung beteiben.

3.
An dEm erstinstanzlichen Verfahren vor dem f-andgericht Mtlnchen II mit dem Ge-

schäftszeichen2O 37501t3 waren mindestens filnfVolljurisüsn beteiligt, sämtliche

im BesiE der Befähigultg zum Richteramt. Der Unterzeichner war zu seiner großen

Venrunderung nicht in der Lageo in den zur Einsichtnahme tlberlassenen Akten auch

nur eine Fundstelle an finden, der hätte entnommen werden können, dass von trg€nd-

einem Verfahrensbeteiligten die in der Zivilprozessordnung vorgesehenen Vollste-
ckungsvoraussetzungen überhaupt geprttft und angesprochen worden wären"

Beeindruckend ist in diesem Zusammenhang, dass offenbar der Beschluss des Land-
geriohtes Milnchen II vom 25.08.2011 im Beschwerdeverfahren Bestand haben konn'
te.

In derjuristischenAusbitdung gehören die Voltsüeckungsvoraussetzungen - Titel
(mit vollsfieckbarem Inhalt), Klausel, Zustellung - zu den unverzichtbaren Mindest-
standards. Deren Nichtbeachtung muss ausgeschlosse,n sein.

4.
NachAnsicht des Unteueichners ist es ftir die Entscheidung ohne Bedeutung ob die

Vollstreckungsfähigkeit des sreitgegenständlichen Vergleichs durch die Bestätigung

vom 02.103.06.2008 beseitigt worden ist.

Entsprechendes gift nir den Vorhg des Klägers, in der mündlichen Verhandlung vor
dem Oberlandesgericht Milnchen vom 07.02.2}t|hätten die Parteien ausdrücklich
erklärt, derAnspruch gemäß I. des Teilvergleichs habe sich erledigt.Ein Titel auf
Herausgabe olrne vollstreckungslähigen Inhalt kann sich nicht ,,erledigen". Er ist
schlicht nicht durchsetzbar.

a
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Mit umso größerer Venilundcrung mussts der Unterzeichner zur Kenntnis nehmeno

dass tlber diese Fragen in I.Instanz ausgiebig Beweis erhobe,n worden ist.

5.
Das angefochtene Urteit hält denAngriffen des Rechtsmittels, so wie sie sich aus der

vorlänfigen Benrfungsbegrändungsscbnift vom 04.12.2014 srgeben, nicht stand.

Dies folgl in erster Linie auch aus dem Vorrag der Beklagten.

Mit Schriftsatz vom 09.12 .2Aß räumte der Beklagte zu l. eirq es sei zwar richtig
dass der Kläger mebrere Ahe,nordner anr Verfftgung gestellt habe. Diese hätten je'
doch Miewerräge betreffend das Objektf$ nicht enthalten Insbeson-

dere habe noch der,JVlietvertag mit der Humanistischen Unionoo gefehlt.

Dem Kläger war demgemäß bekann! dass ein Mietvernag mit der Humanistischen

Union bestand. Im Rahmen oiner Klage auf Herausgabe hätte er jedenfalls diesen

Miewerfrag bezeichnen können. Wanrm der Beklagte zu 1. diesbeztiglich keineAus-
kunftsklage vorschalten konnte, darüber lassen er und seine Prozessbevollmächtigten

die anderen Verfahre,nsbeteiligten im unklaren.

Nichts anderes lässt sich dem Vortrag der Beklagtenan2. enmehmen. Die von ihr
vorgefiagene angebliche Weigerung des Klägers, die heraus verlangle'n und nicht nä-

her bezeichneten Metverfiäge kopieren zu lasserq ist flir die Entscheidung ohne jede

Bedeutung.

Die Beklagfe za2. *tzte im Schriftsatzilvq Prozessbevollmächtigten vom
15.01,20L4 diesbezitglich noch einen oben drauf, Sie trug vor, sie habe o,also weder

Aushrnft nochAbschriften der Miefverträge verlangf,'. Der nicht vollstreckungsfähi-
ge Titel lautet dennoch auch auf ihren Namen.

DiesenAusfflhnurgen witrde sich sogar entnehmen lasseno dass die Beklaglen vor-
sätzlich vor zu schaltendeAuskunfuansprüche, die ihnen damals zugestanden haben
mögen, nicht geltend gemacht haben.

F'est steht jedenfalls, dass die an dem Zustandekorlmen des Vergleichs vom
27.A4.2007 beteiligten Volljwisten es unterlassen haben, für eine hinreichende Be-
stimmtheit des herauszugebenden Schriftguts zu sorgen.

6.
Selbstwenn sämtliche diesbezüglicheirArgumente des Berufungsklägers das Beru-
frmgsgericht nicht Uberzeuge,lr sollten, so wird das Berufirngsgericht nicht an der Tat-
sache vorbei kornme,n" dass am 25.02.2011 von dem Beklagten zu l. die das streitge-
genständliche Objekt befieffenden Mietverfäge an die Erwerberin tlbergab. Allein
die Thtsachg dass der Beklagte zu 1. diese Tatsache im vorlieganden Verfahren in I.
Instanz verschwieg, sollte ein himeichendesAnzeichen dafflr sein, was von dem Vor-
hag der Beklagten insgesamt zu halten ist.
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Wenn der Beklagfe zu 1. am 25.A2.2011 die das Objekt
befreffenden Uiätvertage an die Erbteilerwerberin übergeben konnte, urürde sich

sich die nachvollziehbare Frage stellen, warum sich die Beklagten in demVerfahren

Itber die Vollstrechrngsgegenklage vom 31.07.2013 mit unvollständigem Vortrag

verteidigen und den roäätig"o Besitz der Mietverüäge sowie deren Übergabe an die

Erbteilerwerberin verschweigen.

\pie können die Beklagten im Wege Zwangsvollstreckung vom Kläger etwas heraus

verlangeno was sie besaßen und im Wege der Erftillung eigeno vernagllcherVu-
pflichtnngen schon lange einer dritte,njuristischen Person, nämlich am25.02.201l
üUertassen haben? DieAnnryort darauf sind die Beklagten jedenfalls bislang schttldig

gebliebe,n.

7.
Es kann schlussendlich keine Frage sein, dass die Beklagten verpflichtet sind, den in

ihren Händen befindlichen sfieitgegenständlichen Vollsteckungstitel herauszugeben.

Dadas erstinstanzliche Urteil falsch ist, ist ss fllr die Berufung des Klägers abzrrän-

dern. Die Kosten habe'n die Beklagten zu tragen.

D ÖHMER
Rechtsanwalt
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Beglaubigte Abschfft

Oberlandesgericht München

Az.: 21U MgAnA
2 O 3750/13 LG München ll

ln dem

- Kläger und Berufungskläger-

Prozessbevoll mächtlgüe:

Rechtsanwälte Döhmer und Kollegen, Bleichstraße 34, 35390 Gießen, Gz.:21'14100160 sg

gegen

1)
- Beklagter und Berufungsbeklagrter -

Prozessbevol lmächtigte :,

Rechtsanwälte

2)
- Beklagte unci Berutungsbeklagte -

Prozessbevol I mächtigte :

Rechbanwältin'

wegen Vollstreckungsabweh rklage

erlässt das Oberlandesgericht München - 2'1. Zvilsenat - durch den Richter am Oberlandesge'

richt Dr. Brodersen, den Richter am Oberlandesgericht Dr. Spltzl und die Richterin am Oberlan-

desgericht Köhler am 25.03.20 1 5 folgenden

Beschluss

Der Senat beabsichtigt, die Berufung gegen das Urteil des l-andgerichts München ll vom

ß.1A.2014, Az.2 O 3750/13, gemäß S 522 Abs. 2 ZPO zurückzuweisen.

Hiezu besteht Gelegenheit zur Stellungnahme bls zum 30.4.2015.

1.
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Gründe:

Der Senat beabsichügit, sein eingeschränktes Ermessen fsoll") dahlngehend auszuüben' dass

er die Berufung durph einstimmigen Beschluss gemäß S 522 ll ZPO zurüclaryeist'

Die Rechtssache hat keine grundsä?liche Bedeutung. weder die Fortbildung des Rechts noch

die sicherung etner einheiüichen Rechtsprechung erfordem eine Entscheidung des Berufungsge-

richts ar.rsrund mündlicher Verhandlung, die auch nic{rt geboten ist (vgl' s 522ll Nr' 4 ZPO)' Die

Rechtsverfulgung hat für den Berufungsführer auch keine existenzielle Bedeutung'

Außerdem hat die Berutung offensichtlich keine Aussicht auf Erfolg (vgl. $ 522 ll Nr. 1 ZPO)' wo-

bei ausdrücklich klargestellt wird, dass damit ein negatives Urtell über die Qualität der Berufung

nicht verbunden ist.

Das Landgericht hat zu Recht die Vollsfeckungsgegenklage abgewiesen. Der Senat venpeist da-

her auf die Grunde des landgericfrtlichen Urteils und macht slch diese zu Eigen.

Ein Einwände des Klägers in der Berutungsbegründung vom4.12.2014 (8181-87 dA') sowie mit

Schriftsatz vom 12.02.2015 (Bl g9 bis 102 d.A.) verfangen aus Sicht des Senats nicht. lm Eimel-

nen ist hieöeiauf Folgendes hinzuweisen:

1. Aus dem vom Kläger vorgelegten ErbtellkaufuerFag vom 25.02.2011 Seite 11 ergibt sich nicht,

dass der Beklagite zu 1 zumZeitpunkt des Abschlusses des Vertrages am 25.02.2011 bereits im

BesiE der Mietverfäge befand, die der Bekla$e zu 1 vom Kläger aufgrund des Teilvergleichs des

Landgerichts München llvom 27.M.2007 herausverlangt haben möchte. Die vom Klägerzitierte

Textpassage enüält ausdrücklich die Einschränkung osoweit beim Veräußerer vorhanden", so

dass hieraus nicfrt der vom Kläger gemachte Schluss einer vollständigen Erledigung von Zifrer I

des vorgenannten Teilvergleichs gezogen werden kann. Es erschließt sich z.B. nicht, ob auch

dervom Beklagten zu 1 im SchriftsaE vom 09.12.2013, vgl. Bl 17 dA., angeführte Mietvertag mlt

der Humanistischen Union an den Käufer übergeben worden ist.

2. Dass der Beklagte zu 1 inauischen nicht mehr (Mit-)Eigentümerdes Hausesllf
(f||]ist, stellt keine Einwendung dar, die der Zwangsvollstreckung aus dem Teilvergleich

entgegensttinde, da das nach wie vor bestehende Interesse an der Herausgabe von Kopien der

Mietverträge nachvollziehbar mit steuenechtlichen Enrägungen begründet wurde und es um

Zeihäume geht, zu denen der Beklagte zu 1 noch Eigentümerwar.

SA
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Dr. Brodersen

Richter
am Oberlandesgericht

- Seite 3

Dr. SPltzl

Richter
am Oberlandesgericht

5L
3. soweit der Kläger in der Berufung erstmals den Hilfsanfiag stellt, das urteildes Landgerichts

München tl vom 15.10.12014, Az. 2 0 3750/13 abzuändem und fes?ustellen, dass der am

27.A4.20O7 vor dem Einzelrichter der 14. Zivilkammer des Landgerichts München llzustande ge-

kommene vergleich keinen vollstreckungsfähigen Inhalt hat und deshalb die Zwangsvollstreckung

aus diesem Vergleich unzulässig ist, so handelt es sich beidiesem Antrag des Klägers um elne

Klageänderung im Sinne von $ 26g ZP},deren Zulässigkeit in aueiter Instanz sich nach S 533

Zpo beurteilt. Eine Einwllligung in die Klageänderung haben die Beklagten nicht erteilt Die Zulas-

sung durch das Berufungsgericht ist nicht sachdienlich, da die Berufung der Fehled<ontrolle und

Fehlerbeseitigung dient und die Berufung keine vollständlge 2. Tatsacheninstanz ist.

Vor dlesem Hintergrund wlrd dem Kläger zur Vermeidung weiterer Kosten anheimgestellt, die Be-

rufung zurückzunehmen.

gez.

Köhler

Richterin

am Oberlandesgericht

Für die Richtigkeit derAbschrift
Müncien, A2.44.2415

Urkundsbeamtn der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigtt

- ohne Unterschtift gültlg
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dem Zivilrechtsstreit

bezieht sich der Berufungskläger auf den Inhalt des Beschlusses des Berufungsge-
richt vom 25.03.2015. Zu Drittens wird dort ausgefflhrt:

-... Soweit der Kläger in der Berufung ersünals de,n Hilßantrag stellt, das Ufieil des
Landgerichts München II vom 15.10.12014,A2.2 0 3750113 abarändern und fesEu-
stellen, dass der am27.M.2007 vor dem Einzelrichter der 14. Zivilkammer des
Landgerichts München tr zustande gekommene Vergleich keinen vollstechrngsfähi-
gen Inhalt hat und deshalb die Zwangsvollsneckrmg aus diesem Vergleich unzulässig
isL so handelt es sich bei diesemAntrag des Klägers um eine Klageänderuu im Sin-
ne voo S 263 ZPA, deren Zulässigkeit in zweiter Instanz sich nach $ 533 ?O beur-
teilt. Eine Einwilligung in die Klageänderung haben die Beklagfen nicht erteilt. Die
Zulassung durch das Ben:firngsgericht ist nicht sachdienlich, da die Benrfung der
Fehlerkontolle und Fehlerbeseitigung dient und die Benrfirng keine vollständige 2.
Tatsacheninstanz ist. ...*

Dant erklärt sich der Kläger wie folgt:

(a) Der mit Schriftsatzvom04.l2.20l.4 angektlndigte Hilßantrag zu (3) und (4) ist
als Minus bereits in dem Hauptantag zu (l) und (2) des Klägen, den dieser schon in
der ersten Instanz gestellt hatte, enthalten.

Die Vollstreckung aus dem strittigen TeilvergleichzuI. und II. muss fttr unzulässig

SpK Wetdar Konto 230 0r0 19 (BLZ: 515 5@ 35) IBAN DE 945r55003500800t019 (SWIFT.BIC; HELADEFIWET)
Steuernummer: 020 812 601 83 - EMail: kandei-doehmer@t-online.de - Intsmet mainlaw.de & leißatz.kommenbrde

In
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erklärt werden, selbst wenn nur der Hauptantag maßgeblioh und der Hilßantrag un-

zulässig wäre. Im Sinne einer,nFehlerkontrolle und Fehlerbeseitigung" ist daher das

angefoähtene Urteil falsch. Ansonsten wäre das Rechtsmittel nicht eingelegt worden.

VOttig belanglos ist dabei, ob die BerufirngSinstmz eine volle Tatsacheninstanz ist.

DemJntspreJtrend liegt keine Klageänderung vor. Es geht allein um einen rechtlichen

Gesichtspunk! den das Landgericht eindeutig tibersehen hat.

,,... Mit der Klage wird nicht ein bestimmter maleriell-rechtlicherAnspnroh g"ftqd gemacht.

öegenstand des-Rechtsstreits ist vielmehr der als RechaschuEbegehren oder Rechtsfolgen-

beliagptgng agfgefasste eigenständige prozessualeAnsprucb, der sich aus Klageantrag uod

Kage^grunä - dem Lebenssachverhatt, aus dem der Kläger die begehrte Rehtsfolge herleitet

- arffimensetA (vgl. etwa BGH, Urteil vom 25. Oktober z\n - D( ZR 2A7llL,WM2012'
2242Pe.14; vom Zl. februar 2013 - tr( ZR 52fi,0,WM 2013, 763 Rn. 17; vom 25. April
Z0l3 - IX ZR 4gl12,WM 2013, 1514 Rn 13). ... Dass der Kläger als Hauptantrae bisher nu
denAuskr.rnftsanspruch gestellt hatte, fthrt ebenfatls nicht dazu, dass der Hilßantag als

Klageändenrng anztrsehen wäre. ...'o (BGH, Versäumnisurteil vom 13.11.2014 - D( ZR
267tr3)

Nicht anders liegt der Fall hier. Sämtliche Anfäge verfolgen das gleiche Rechts-

schutzziel, nämlich dass die Zwangsvollsueckung für unzulässig erklärt wird.

In allen de,nkbaren Fällen werden die einheitlichenAntäge auf den gleichen Lebens-

sachverhalt gesttitz! nämlich den Inhalt des Vergleichs vom 27.44.2047.

(b) $ 533 ZPO lautet wie folgt:

,,I(ageänderung, Aufrechnungserklärung und Wderklage sind nur zulässig wenn

1. der Gegner einwilligt oder das Gericht dies frr sachdienlich hält und

2. diese auf Tatsachen gestätzt werden kOnnen, die das Berufirngsgericht seiner
Verhandlung und Entscheidung über die Benrfung ohnehin nach $ 529 zagrunde ztt
legen hat "

Richtig ist, dass die Beklagten den angeblichen Klageänderung nicht zugestirnmt ha-

ben. Diese istjedoctu sollte eine Klageänderung überhaupt vorliege,n, ohne jeden

Zweifelsachdienlich (Zöller-Heßle4DA,28.A.,Rz. 6 zu $ 533). DeTBGH zur
Sachdienlichkeit einer Klageänderung im areiten Rechtszug:

,... Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs ist die Sachdienlichkeit einer
Klageänderung objektiv zu beurteilen. Maßgebend sind nicht die s$jelciven Interessen ei-
ner Partei, sondern Gesicbtspunkte der Prozesswirtschaftlichkeit Es kommt darauf arU ob
und inwieweit die Zulassung der Klageänderung den Sneitstotrim Rahmen des anhänglgen

Rechtsstreir ausrär:mt und sich ein weiterer Rechtsstreit vermeiden hßt. Danach ist eine

Klageänderung nicht sachdi€nlicb wenn ein völlig neuer Sfeftstoffan Beurteilung und
Entscheidung gestellt wird" ohne dass dafftr das Ergebnris der bisherigen Prozossfthrung ver-
wertet werden könnte. Dagegen ist Sachdienlichkeit an bejahen, wenn die Klage zrn'ar be-

reits in erster Instanz hätre geändefi werden können" durchZulassung der Klageänderung in
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der Berufi,rngsinstanz aber ein neuer Prozess vermieden wird. Der Sachdienliobkeit steht

auch nicht.ntg"geo, dass aufgrund der K1ageänderung neue Parteierklärungen und Beweis-

erhebungen nofin'endig werden und die Erledigung des Prozessc venzögert wird- Etenso ist

nicht entscheiden4 dass eine TaJsacheninstanz verloren geht (vgl. Senatsurteil BGIIZ 53'

24,29 sowie BGIIZl,65,7l tr; BGHNJW 1958, 184;t975,1228,1229;1977,49, jeweils

m.w.N.; Urteil vom 14. l\/rä31.I979 - MR 80/78 = LM ZPO 1976 $ 263 Nr. 2 81. 3). ...*

(BGH, Urteil vom 05.05.983 - VII ZR'll7l82)

Die S a c h I a g e ist völlig Har Zakeinsm Zeipunkt wird sich an dieser noch etwas

ändern. ler sueitgegenständliohe Titet hat keinen vollsteckungsfthigen Inhalt.

Einen solchen wird er auch nie mehr erlangen. tn Bezug auf die Vollsüeckungsfähig
keit des strittigen Tltels ist die R e c h t s I a g e völlig klar. An dieser wird sich

ebenfalls nichts mehr ändern.

Dernnach hat das Berufungsgericht drnch die Zutassung der angeblichen Klageände-

nrng in der Berufirngsinstanz einen neuen Prozess zu verrreiden, anstatt ihn rmnöti-

g* W"ire zu veramlassen. Die Sachdienlichkeit der vom Kläger hinsichtlich der Voll-

Jneckungsfähigkeit des süeitgegenständlichen Titels angektlndigten und gestellte&

aber eigenttich nicht notrrendigenAntdge ergibt sich nämlich ohne jeden Zwetfel
daraus,dass durch sie ein völlig tlberfltlssiger neuer Rechtssfieitvennieden wird.

(c) Im Berufungsverf,ahren können keine Verzöge,lunge,lr entstehen, weil es solilohl

hinsichtlich der Sachlage als auch hinsichtlich der Rechtslage keiner weiterer auf-

klärender Flandlungen des Gerichts bedarf. Der nicht vollstreckrmgsfähige Inhalt des

Vergleichs vom27.04.2007 war seit dem Beginn des Rechtssteites bekannt" Es han-

delt sich um eine Tatsache im Sinne von $ 529lNr. 1 ZPO. Dagegen könneir unter
keinem denkbaren tatsächlichen unüoder rechCliohen Gesichtspunkt Einwendunge'lr

erhoben werden.

(d) Die weiteren Hinweise des Benrfirngsgerichts sprechen daffh, dass die Berufimg
offensichtlich zulässig und begrtlndet ist. Das gilt vor allem für den ersten Hinweis,
in dern es heißt:

,,... Aus dem vom Kläger vorgelegten Erbteilkaufrertrag vom25.02.2011 Seite ll er-
gibt sich nicht, dass der Beklagte an t zumzeitpunkt des Abschlusses des Vertrages

am25.A2,2011 bereits im Besitz der Metverffige befan{ die der Beklagle zu I vom
Kläger aufgn:nd des Teilvergleichs des Landgerichts München II vom 27.M.2007
hsausverlangt haben möchte. Die vom Kläger zitierte Tortpassage enthält ausdrtick-
lich die Einscbränkung'soweit beim Veräußerer vorhanden', so dass hieraus nicht der
vom Kläger gemachte Schluss einer vollständigen Erledigrrng von Ziffer I des vorge-
nannten Teilvergleichs gezogen werden kann Es erschließt sich z.B. nicht, ob auch

der vom Beklagt€n zu 1 im Schriftsatz vom 09.12.2013,vg1. Bl 17 d.A., angefrhrte
Mietvertrag mit der Humanistischen Union an den I(äufer übergeben worden isl ..."

Dabei handelt es sich eigentlich um eine qgänzende und berechtigte Begrllndung der

Berufirng. Wenn das Vorbringen des Klägers insoweit unklar sein sollte, ist es derTt-
telo aus dem heraus vollsneokt werden soll, erst recht. Es ist schlioht unzulässig, ge-
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gen einen Schuldner mit Hilfe eines solchen Titels die Zwangsvollstreckung zu be-

fieiben.

(e) Es ist auf weitere Gesichtspunkte aufuierksam zumachen:

. Die Mitglieder des 21. Zivilsenates des OLG Mlinchen handeln in diesem Ver-

o

fahren als r"R.ichtero'.
Sie sind nach dem scheinbar geltende,n Geschäfuverteihrngsptan mit der Äei-
tung und Entscheidung einer Rechtssacheoo, nämlich mit dem Berufungwer-

fahren befasst.
In dieser Eigenschaft sind die Richter der 2L. Zivilkanmer flir den Hinweisbe-

schluss vom eS.O:.2015 und die in diesem Verfahren noch an treffende Ent'

scheidung verantwortlich.
Vor allern die Ziffer 3. des Hinweisbeschlusses vom 25.03 .2015 enthältAus'

führungen, denen erkennbare sachliche und rechtliche Gnurdlageir fehlen.

Die Richter des 21. Zivilsenates kilndigten mit dem Beschluss vom

2S.W.2Aß an, in Ausübung ihrer Tätigkeit offensichtlich anm Nachteil des

Klägers handeln zu wollen.
Die von den Richterin angekündigte Entscheidung ist rechtswidrig.

Es ist der Eindruck enstand*, dass der Hinweis auf $$ 533,263 ZPO ohne je-

den sachlichen Grund erfolgte und jeglicher Nachvollziehbarkeit entbehrt'

weil offensichtlich keine Klageänderung vorlieg! im Falle des Vorliegms ei-

ner Klageänderung diese ohne jeden Zweifelals sachdienlich behandelt wer-

den mtiiste und sich gegenteiligeAnhaltspunkte weder in der Rechtsprechung

noch in der Literatu finden lassen.
Die R.ichter des 21. Zivilsenates handelten bei derAbfassung der Hinweise ab-

sichttich im Sinne eines direkten Vorsatzes. Ihnen waren insbesondere alle

maßgeblichen Umstände spätestens mit dem Zvgngder Berufirngsbegflln-

dnngsschrift vom 04.L2.2014 bekannt
AllemAnschein nach e,lrtfernten sich die Richter des 21. Zivilsenates bei der

Leitung und Entscheidung in dieser Rechtssache - Hinweisbeschluss vorn

25.03.2015 - bewusst und in schwenriegender Weise von Recht und Gesetz.

Sie richteten ihr Handeln als Organ des Staates staff an Recht und Gesetz an

eigenen - mangels Begrtindung nicht nachvollziehbaren - Maßstäben aus.

Das Vorliegen einer Klageänderung undAblehnung der Sachdienlictrkeit einer

solchen werden nicht begrtlndet.
Dies geschieht, um dem sein Recht suchenden Kläger vorsätzlich wirtschaft-
lich durch die Verursachung unverhältnismäßig hoherKosten zu schädigen, in
dem ihm einer weitererwegen des Berufirngsverfahrens völlig tiberfltissiger
Prozess aufgenrungen wird.

(f) Aus den oben genannten Grilnden lehnt der Kläger

Herrn Richter Dn Brodercen

als Mitglied der 21. Zivilkammer wegen

s8
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Besongnis der Befan genh eit

ab. DioAblehnung wird ergänzend wie folgt gerechtfertigt:

Auf,{ntrag der Beklagten verhängte das Landgericht Milnchen II in dem Verfahren

14 O 67LyA6 gegen den Kläger ein Zwangsgeld in Höhe von € 2.000,00.

GlaubhaftmaehuBg: Besohluss des LG Münche'n II vom 25.08.2011,

Beiziehung derAld€n des LG Milnchen II mit dem

Geschäftszeichen 14 O 6715/M

Dieser Beschluss entbehrte otrensichtlich einer tatsäcblichen und rechtlichen Grund-

lage. Er ist auf die Ziffsr I des Vergleichs vom27.A4.2007 gestilffi worden.

Gtaubhaftmachgng: wie vor

Dieser Vergleich hat, was sehr leicht zu erkenn€,ll ist, keinen vollstreckungsfähigen

Inhalt.

Glaeebhaftmaehung: wie vor

Außerdem war dieAnwendung des g 888 ZPO ausgeschlossen (siehe Schriffsatz des

Kläeers vom 12.0220 1 5).

Gegen den Zwangsgeldbeschluss erhob der Kläger eine offensichtlich zulässige und
begrttndete Beschwerde.

Glaubhaftmnchung: wie vor

Diese sofortige Beschwerde wies das OLG M{tnchen mit Beschluss vom 28.0t.2A1'4

zurück.

Glaubhafftmachung: Beschluss des OLG Münchenvom 28.01 .2414,
Beiziehung derAkten des LG Milnchen II mit dem
Geschliftszeichen 14 A 67ß/06 und des OLG
Mtlnchen mit dem Geschäffszeichen 21 W 2327113

Der Besohluss lässt sich unter keinem denkbaren tatsächlichen und/oder rechtlichen
Gesichtspunkt rechtfertigen. Es handelte sich um eine willkilrliche Entscheidungjen-
seits von Recht und Gesetz. Das springt so ins Augs, dass es selbst einem Jumstuden-

ten kurz vor dem ersten Staatsexamen ohne weiteres aufgefallen wfue. Hätte er es

nicht geseher; hätten ihm wohl kaun Chancen auf das Bestehen der ersten jrnisti-
schen Staatsprilfirng bescheinigl werden können.

Den Besctrluss vom 28.01,20t4 verfasste und zeichnete der abgelehnte Riohter Herr
Dr. Brodersen. Er ließ sich dabei von sachfremden Envägungen leiten. Sie bertrhen

l.
2.

l.
2.
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auf einer in der Sache nicht gerechtfertigtenAbneigung der Person des Klägers, der

selbst die Befähigung aün Richteramt besitzt und als Rechtsanwalt tätig ist.

Mit den Schrifuätzen des Klägers vom 04.12.2014,08.01.2015 und 12.02.2015 sind

die R.ichter der 2l.Zivilkagmer, zu denen auch der abgelehnte Richter gehört, auf

die eindeutige Sach- urd Rechtslage ausddlcklich hingewiesen worden. Ihne'n waren

demnach samtliche Umsttuide des konkreten Falles bei der Fassung und Zeichnung

des Hinweisbeschlusses vom 25.03 .201 5 bekannt.

,,... Die Zugrundelegung einer der Partei ungünstigen Rechtsauffassrmg rechfertigt
nicht ohne weiter€s die Besorgnis der Befangenheil Auch auf die Rechmäßigkeit

der Rechtsanwendung kommt es regelmäßig nicht an (vgl. nrn Zöller/Vollkommer'
aaO, Rn. 28 mwN). Das gilt auch dann, wenn ein Gericht rechtsfehlerhaft über ein

Ablehnungsgezuch selbst entschieden hat (BVerfG, NfW 2005, 341A,3411). Aller'
dings gilt es zu bedenken, dass Art. l0l Abs. 1 Satzz GG nicht nur den gesetzlichen

Richter garantiert, sondern auch einen Richter, der unabhängig und unparteilich ist

und der die Gewähr frr Neuüalitäf und Distanz gegentlber de'lr Verfahrensbeteiligten

bietet @Verfr 2007,3771,3772mwI.I), und dass dieserAspekt in besondercr Weise

befoffen ist, wenn über dieAblehnung von Richtern wegen Besorgnis der Befangen-

heit zu befinden ist. Vor diesem verfassungstechtlichen Hintergnrnd kommt die An-
nahme einer solchen Besorgnis in Betacht, wenn dieAuslegwg dc Gesetzes oder

dessen Handhabung im Einzelfall willkärlich oder offe,nsichtlich unhaltbar ist oder

wenn die richterliche Entscheidung Bedeutung und Tragweite dieser Verfassungsga-

rantie in gnrndlegender Weise verkennt (vgl. auch BVerffi, NJW 2005, 341,4'

3 llaaO;NJW-RR2008, 72,74;ieweils mwN). ...* (BGH, Beschluss vom
n.rc.zan-vzR8/10)

Ohne jeden Zweifel war die Auslegung des Gesetzes oder desse'n Handhabug im
Fall des Beschlusses vom 25.0t,.20I4 willkürlich oder offe,nsichtlich unhaltbar.
Nichts anderes gilt frr das dem Kläger im Hinweisbeschluss vom 25.03.2015 ange-

drohte eurpfindliche und ungerechtfertigte Übel.

Zvm Zwecke der Glaubhaftmachrmg der genannten Ablehnungsgrtlnde bezieht sich
der Kläger auf den Inhalt der genanntenAkten sowie den Inhalt der dienstlichen Er-
klärung des abgelehnten Richters Herrn Dr. Brodersen.

Der Kträger besteht daraufl dass ihm der Inhatt der dienstlichen Erklärung des abge-

lehnten Richters ar Kenntnis gebracht wird. Es ist beabsichtigt, diese dienstliche Er-
ktänng eingeheird zu prilfen und dazu - vor der Entscheidung ilber das Ablehnungs-
gesuch - eine Stellungnahme abzugeben (Afi. 103 I GG).

DÖHMER"
Rechtsanwalt
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ln dem ZivilrechJsstreit

ist am 24.04.2A14 folgende dienstliche Erklärung des abgelehnten Richters eingegan-
gen:

Sancfierrf Ssite 5 unbn deo &hrfreEes
21. &lrkarrnsr, effr dss nhff ar. bh bln f 

uom 14.42015 engeffi{rrt wüd, hh sd &riqbo aer

tss'us wr !8.1.201{, * r, * offi ffiffitrffi: redües usfr A5.st0t5 , Aa.ZlU 44g0/14 hase mihowtrl( uoht hflsm&ndsvffiebrkVcr*kerdEnüügmnoe. nhildshttdttorshbr,

Dazu stellt der Berufungskläger fes! dass Einwendungen gegsn die Richtigkeit der
vorgebrachtenAblehnungsgründe nicht erhoben werden. Richtig ist allerdings, dass

der abgelehnte Richter Miglied des ,21. Zivilsenatesoo ist. Dieser Schreib- bzw. Dik-
tatfehler ändert indes nach Ansicht des Klägers nichts am Vorliegen derAblehnungs-
grtlnde. Ebenso wenig kommt es auf die Eigenschaft als Berichterstatter an.

spK werztarKonto 230 010 t9 (BLZ: 515 500 35) IBAN DE 945t5500350023001019 (SWITT.BIC; HELADEFIWET)
Steuernummen U20Elz 601 E3 - EMail: kanzlei-doehmer@-online.de - lnternefi mainlawde & leitsalzkommentar.de



Beglaubigte Abschrift

Oberlandesgericht München

Fa.: 21U M3Ol14
203750113 LG München ll

ln dem Rechtsstreit

I
- Kläger und Berufungskläger -

Prozessbevollmächtigte:
Rechtsanwälte Döhfrer und Kollegen, Bleichstraße 34,35390 Gießen, Gz;21-14ß0160 sg

gegen

1)
- Beklagter und Berufungsbeklagter -

Prozessbevol I mächtigte:
Recfitsanwälte r: , rt u

.F---_

Itrtngegangen
2 t Mai 10ffi

2)
- Beklagüe und Berufungsbeklagte -

wegen Vollstreckungsabwehrklage

erlässt das Oberlandesgericht München - 21. Zivilsenat - durch die Richterin am Oberlandesge-

richt Köhler, die Richterin am Oberlandesgericht Dr.Höfelmann und die Richterin am Oberlandes-

gericht Schiefer am 12.05.2015 folgenden

Beschluss

Das gegen den Richter am Oberlandesgericht Dr. Brodersen gerichtete Ablehnungsge-

such des Klägers vom 14.M.2015 wird als unbegrundet zuruckgewiesen.

Die Rechtsbeschwerde wird nicht zugelassen.
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Gründe:

t.

Der senat erließ mit dem jetzt abgelehnten Richter am oberlandesgericht Dr' Brodersen am

25.03.2015, vgl. Bt 106/109 dA., einen Beschluss, in dem angekündigt wurde, die Berufung des

Klägers gegen das Urteil des Landgerichts München llvom 15'10'2014' Pc"2O 3750/13' gemäß

s 522 Abs. 2 ZPO wegen offensichtlicher Erblglosigkeit zurückzuweisen' Die Abweisung der

vorsheckungsgegenkrage des Klägers durch das Landgericht erachtete der senat dabei als zu-

treffend.

Der Kläger nahm innerhalb der im Beschluss gese?ten Frist zu den Ausftihrungen des Senats

mit schriftsaE, vom 14.A4.2015, Bl 110/115 dA., Stellung und lehnte den Richteram oberlandes'

gerictrt Dr. Brodereen, der an oben genanntem Beschluss mitgewirkt hat, wegen Besorgnis der

Befangenheit ab. Der Kläger stützt sein Ablehnungsgesuch darauf, dass der abgelehnte Richter

offensichlidr zum Nachteil des Klägers handle, weilder Hinweisbeschluss ohne jeglichen sachli-

chen Grund erfolgt sei und jeglicher Nachvollziehbarkeit entbehre. Der abgelehnte Richter, der be-

. reits die sofortige Beschwerde des Klägers gegen einen vom Landgericht edassenen Zwangs-

geldbeschluss zunickgewiesen hat, habe sich bewusst und in schwensiegender Weise von

Recht und GeseE entfemt, handle willkürlich und wolle vorsätzlich dem Kläger wirtschaftlich

schaden. Er lasse sich von sachfemden Erwägungen leiten, die auf elner nicht gerechtfertigten

Abneigung der percon des Klägers, der selbst die Befähigung zum Richteramt besitzt und als

Rechtsanwalt 6tig ist, beruhten.

Der abgelehnte Richter gab nach Aufhrderung durch die Berichterstatterin vom 20.04.2015, Bl

117 dA.,zum klägerischen Anüag am gleichen Tag eine dienstliche Stellungnahme ab, auf deren

lnhalt, vgl. Bl 118 d.A., Bezug genommen wird. Der Kläger äußerte sich mit SchriftsaE vom

30.04.2015, Bl 120 d.A., zu dieserStellungnahme.

ll.

Das Ablehnungsgesuch des Klägers ist als unbegründet zurückzuweisen, da eine Besorgnis der

Befangenheit nicht ersichtlich ist.

Nach $ 42 Abs. 1 ZPO kann ein Richter wegen Besorgnis der Befangenheit abgelehnt werden,

wenn ein Grund vorliegt, der geeignet ist, Misstrauen gegen die Unparteilichkeit des Richters zu

rechtfertigen. Dabei braucht der Richter nicht obJektiv befangen zu sein, es genügen vielmehr
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Gründe,dievomStandpunkteinervemünftigenParteieinensolchenSch|ussnahel4en.

Derartige Gründe liegen hier nicht vor. Insbesondere geht der Vonrrrurf, dass die Entscheidung

sachlich falsch sei, ins Leere, da eine Befangenheitsablehnung grundsäElich kein Instrument zur

Fehler- und Verfahrenskonfiolle ist (vgl. BGH NJW 2002,2396\' selbst fehlerhafte Entscheidun-

gen steren keinen Abrehnungsgrund dar, was vierfach höchstrichterrich entschieden wurde (vgl.

Zöller,32.Auflage,S42Rdnr.28m.w.N.).DerSenathatindemBeschlussvom2S'03'2015seF

ne vorräufige EinschäEung des sach- und sfieitstandes ausgef[ihrt und dem Kläger die Möglich-

kelt zur geseElich vorgeschriebenen stellungnahme gewährt, wodurch bereits ieglicher Befan'

genheitsvorwurf entkräftet wird.

Auch aus der diensüichen stellungnahme lässt sich kein Grund für eine Befangenheit ablesen'

Anhaltspunkte daftir, dass der abgelehnte Rlchter gegenüber der Person des Klägers voreinge-

nommen ist, sind nicht ersichüich und können auch nicht daraus abgeleitet werden, dass der ab-

gelehnte Richter zum gleichen Streitgegenstand bereits einmal elne flir den Kläger nachteilige

Enbcfreiclung getroffen hat. Von einer Missachtung von Recht und GeseE bary' willkürlichem

Handeln kann keine Rede sein.

Die VorausseEungen für die Zulassung der Rechtsbesdtwerde $ 574 Abs. 1 und 2 ZPO liegen

nicht vor. Anhaltspunkte dafiir, dass die Sache grundsäEliche Bedeutung haben könnte oder

dass eine Entscheidung des Rechtsbeschwerdegerichts zur Fortbildung des Rechts oder zur Si-

cherung einer einheittichen Rechtsprechung erforderlich wäre, sind dem Vorbringen des Klägers

nicht zu entnehmen und auch sonst nicht etsichtlich.

Dieser Beschluss ist damit unanfechtbar.

gez.

qL

Köhler

Richterin
am Oberlandesgericht

Dr.Höfelmann

Richterin
am Oberlandesgericht

Schiefer

Richterin
am Oberlandesgericht

Für die Richtigkeit der Abschrffr
München, 20.05.2015

-

Urkundsbeamtin der Geschäftsstelle
Durch maschinelle Bearbeitung beglaubigrt
- ohne Unterschrift gültig

,dlver\

$W
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In dem Zivilrechtsstreit

erließ das Beruf,urgsgericht den Beschluss vom 12.05.2015 mit der Maßgabe, dass

dieser,odamit unanfechtbar" sei. Das Berufungsgericht meint, es sei dem Kläger nur

um eine,,fehlerhafte Entscheidung" gegangen. Dem ist allerdings offensichtlich nicht
so (siehe Schriftsatz vom 14.04.2015 u.a.).

Indes soll das Berufungsgericht auf dem Hintergrund des Besohlusses vom
12.05.2015 ernst genorrmer werden. Immerhin wird in diesem Beschluss ausgefllht,
das Berufungsgericht habe in dem Beschluss vom 25.03.2015 nur

,rseine vorläufrge Einschäfzung ds Sach- und Streitstandess

ausgeftihrt. Wenn dem so ist, wird das Gericht sicher bereit und in der Lage seiru sei-

ne,"Einschätzung" zu konigieren. Sie ist ntimlich lalsch. Davon konnte sich sich das

Berufungsgericht aller spätestens aufgrund der Ausführungen des Klägers im Schrift-
saE vom 14.04.2015 tiberzeugen. Es hat nun uneiugeschränkte Kenntnis von allen
maßgeblichen tatsächlichen und rechtlichen Gesichtspunkten. Gegenteiliges ergibt
sich auch nicht aus dem trnhalt des Beschlusses vom 12.05.2015.

Deshalb wird nun beantragf,

die Zwangsvollstreckung aus dem streitgegeßtättdlichen

spK wetztar Konto 230 010 l9 (Bt.z; 515 500 35) IBAN DE 945t5500350023001019 (SWIF"T.BIC; I.IELADEFIWET)
Steuernummen (D0 812 601 83 - EMail: kanzleidoehmer(rlt-online.de - Intemet mainlarr'.de & leitsatzkommentar.de
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Vergleich einschließlich der Vollstreckung aus dem Be-

schluss des LG München II vom 25.08.201I einstweilen

ohne Sicherheitsleistung einzustellen.

Zr;1grrZweckder Glaubhaffrnachung werden beiliegend die Unterlagen übermittelt"

aus denen sich ergibt, dass die Beklagten weiterhin gegen den Kläger vollstrecken.

Sie haben die GeJchäftskonten des Klägers pfünden lassen, womit der Kläger in eine

existenzielle Gefahr gebracht wird.

Das alles erfolgt auf der Grundlage des streitgegenständlichen Vergleichs, der keinen

vollstreckungsfähig.n lnhalt hat" und des auf diesem beruhenden Beschluss des LG
München II vom 25.08.2011.



Beglaubigte Abschrifr

Oberlandesgericht Mü nchen

fz.: 21V 4r';30114

2A3750113 LG München ll

In dem Rechtsstreit

- l\|Ager unq Dglulullgunlager '

Prozessbevoll mächtigte:
Rechtsanwälte Döhmer und Kollegen, Bloichstraße 34, 35390 Gießen, Gz.:21-14100160 sg

gegen

1)
- Beklagüer und Berufungsbeklagter -

Prczessbevollmächtigte:
Rechtsanwältin

wegen Vollstrecku ngsabwehrklage

erlässt das Oberlandesgericht München - 21. Zlvilsenat - durch die Richterin am Oberlandesge-

richt Dr. Höfelmann, den Richter am Oberlandesgericht Dr. Brodersen und die Rlchterin ann

Oberfandesgericht Köhler am 21 .05.201 5 folgenden

I

- Kläger und Berutungskläger

- Beklag[e und Berufungsbeklagte -

50

ffigegangen
02Juni 20S

RA Tronje Dgnmel

Beschluss

Die Berufung des Klägers gegen das Urteil des Landgerichts München lvom 15.10.2014,

le.. 2 O 375011 3, wird zurückgewiesen.

Der Kläger trägit die Kosten des Berufungsverfahrens.
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Das in Zrtrerlgenannte Urteil istvorläuflg vollstreckbar.

Der Streftwert des Berufungsverfiahrens wird auf 1.500 € festgesetzt.

Der Senat übt sein eingeschränktes Ermessen ("soll") dahingehend aus, dass er die Berufung

durch einstimmigen Beschluss gemäß S 522 IIZPO zurückweist. Die Rechtssache hat keine

grundsätzllche Bedeutung. Weder die Fortbildung des Rechts noch die Sicherung einer einheiüi-

chen Rechtsprechung erfordem eine Entscheidung des Berufungsgerichts aufgrund mündlicher

Verhandlung, die auch nlcht geboten ist. Außerdem hat die Berufung offensichtlich keine Aussicht

auf Erfolg.

Auf den Hinweisbesclrluss des Senats vom 25.03.2015 wird Bezug genommen. Dle Ausfiihrun-

gen des Klägers im SchriftsaE vom 14.04.2015, Bl 1101115 d.A fähren zu keiner abweichenden

Bewertung. Hiezu ist Folgendes zu bemerken:

Selbst wenn der vom Kläger ersünals ln der Berufung gestellte Hilfsanhag (Feststellung, dass

der am 27.04.2A07 in der mündlichen Verhandlung vor dem Eindrichter der 14. Zivilkammer des

Landgerichts München ll zustande gekommene Verglelch keinen vollsteckungsfähigen Inhalt hat

und die Zwangsvollsfeckung aus dem Vergleic{r deshalb unzulässig ist) als sachdienlich im Sin-

ne der SS 533, 263 ZPO angesehen wird, so führt dies dennoch nicht zum Erfolg der Beruftrng.

Entgegen derAufiassung des Klägers ist die in dem Teilvergleich vom 27.04.2007 unterAz. 14 O

6715106 getuoffene Verpflichtung, Kopien der vorhandenen Mietverfäge an den hiesigen Beklag-

ten herauEangeben und Elnslcht in schrlftsäEllch näher bestimmte Unterlagen zu geben, gerade

noch als hinreichend bestimmt anarcehen, mit der Folge, dass der Vergleich auch einen voll'

streckungsfähigen Inhalt hat. Was der Schuldner zu leisten hat, muss sich auar aus dem Titel

ergeban, die Vollstreckungsorgane haben den Titel aber nach allgemeinen Grundsätzen auszule-

gen (vgl. ThomaslPutzo, 35. Aufl., Rdnr. 22 zu $ 704 ZPO). DaZifrer lldes vorgenannten Teilver-

gleichs auf dle Hausvenrvaltung des Hauses- Bezug nlmmt, ergibt

sich ohne Zweifel durch Auslegung, dass auch dle herauszugebenden Kopien der vorhandenen

Mietverträge und die Einsicht in Unterlagen das Haus- betefien.

Bezügficfr Ziffer ll des Teilvergleichs vom27.M2007 hat der Kläger übereinstimmend mit den Be-

klagten im Termin vom 08.01.2014var dem Landgericht, vgl. Bl 25 d.A., unsteitig gestellt, dass

dieser Teil des Teilvergleichs erfällt ist.
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Auf die tatsächlichen Faststellungen im angefochtenen urtellwird Bezug genommen, s 522 ll4

ZPO. lm Berutungsverfahren haben sich keine Anderungen oder Ergämungen ergeben'

Die Kostenentscheidung folgt aus g g7 lzpa.Die Entscheidung über die vorläufige vollsfreckbar-

keit beruht auf SS 708 Nr. 10, 713 ZPO. Der Streitwert wurde gemäß S 3 ZPO festgeseEt'

gez.

Dr. Höfelmann

Richterln
am Oberlandesgericht

Dr. Brodersen

Richter
am Oberlandesgericht

Köhler

Richterin
am Oberlandesgericht

Für die Richtigkeit der Abschrift
München, 28.05.2015

ü
Urkundsbeamtin der Geschäfisstelle

Durch maschlnelle Bearbeitung beglaubigt
- ohne Unterschrift gültlg


